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          Ausschreibung 
zum 6. niederbayerischen Pokalbewerb 

nach CTIF - Richtlinien 
 
 

am 27. Mai 2023 in Grafenau, Lkr. Freyung-Grafenau 
 
 
Allgemeines: 
Der 6. niederbayerische Pokalbewerb im Jugendwettbewerb des CTIF findet am 27. Mai 2023 im Rah-
men des Bezirksjugendfeuerwehrtages in der Stadt Grafenau, Lkr. Freyung-Grafenau statt. 
 
Veranstalter ist die Bezirksjugendfeuerwehr Niederbayern im BFV Niederbayern e.V., ausgerichtet wird 
der Bewerb durch die Kreis-Jugendfeuerwehr Freyung-Grafenau. 
 
Der Bezirksjugendfeuerwehrtag ist eine Veranstaltung für alle Jugendfeuerwehren im Bezirk. Die 
Bezirksjugendfeuerwehr freut sich über alle Gruppen, besonders auch über diejenigen, die als 
Zuschauer und Gäste kommen wollen und nicht am Bewerb teilnehmen. Diese Gruppen melden sich 
bitte bis zum 15.05.2023 direkt beim Veranstalter unter der E-Mail kbm12@feuerwehr-frg.de formlos 
an. 
 
 
Programm: 
Das Programm des Pokalbewerbs ist als Anlage beigefügt und ist Bestandteil dieser Ausschreibung. 
Die darin angegebenen Zeiten sind von den teilnehmenden Jugendfeuerwehren einzuhalten. 
 
 
Info-Stelle / Bewerbsbüro: 
Die teilnehmenden Jugendfeuerwehren haben sich bei Eintreffen sofort im Bewerbsbüro zu melden. 
Dieses befindet sich auf dem Veranstaltungsgelände und ist beschildert. Dort werden alle Unterlagen 
und Informationen ausgehändigt. Das Bewerbsbüro ist während der Veranstaltung ständig besetzt. 
 
 
Anreise: 
Zieladresse: Schulsportanlage Am Schwaimberg, Rachlweg 12 94481 Grafenau; 
Parkplätze stehen am Bewerbsplatz in ausreichender Zahl zur Verfügung. 
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Verpflegung/Verpflegungsbeitrag: 
Auf einen pauschalen Verpflegungsbeitrag wird verzichtet. Jede teilnehmende Jugendfeuerwehr hat 
die Möglichkeit Verzehrgutscheine des Ausrichters zu erwerben. Dafür werden am Bewerbsgelände 
alkoholfreie Getränke und Verpflegung vom Ausrichter angeboten. 
 
Weitere Speisen und Getränke sind während der Veranstaltung natürlich im Verpflegungsbereich 
erhältlich. 
 
 
Antrittsgebühr: 
Pro Bewerbsgruppe wird eine Startgebühr in Höhe von EUR 35,00 erhoben. Diese ist bei der 
Anmeldung im Bewerbsbüro in bar gegen Quittung zu entrichten. 
 
 
Teilnahmeberechtigte Jahrgänge und Jugendfeuerwehren: 
Die am Pokalbewerb teilnehmenden bayerischen Feuerwehranwärter müssen spätestens am 27. Mai 
2023 das 12. Lebensjahr vollenden bzw. vollendet haben (Jahrgang 2011) und können maximal dem 
Jahrgang 2007 angehören (nicht älter als 16 Jahre). 
 
Für ausländische Gastgruppen gelten zum Mindestalter die Bestimmungen des jeweiligen 
Heimatlandes. Es dürfen somit die österreichischen Gruppen auch mit Jugendlichen ab dem 
vollendetem 10. Lebensjahr starten. Es erfolgt eine separate Gästewertung. 
 
Am Bewerb dürfen sehr gerne alle Jugendfeuerwehren teilnehmen, auch Jugendfeuerwehren aus 
verschiedenen Feuerwehren einer Kommune (Gemeinde, Verwaltungsgemeinschaft, Stadt). 
 
Die im Anmeldebogen aufgeführten Mitglieder der Jugendfeuerwehr haben sich durch einen gültigen 
Mitgliedsausweis der Deutschen Jugendfeuerwehr oder durch das Dienstbuch der Feuerwehren 
Bayerns (jeweils ausgestellt durch die Kommune – Dienstsiegel – kein Stempel der Feuerwehr) 
auszuweisen. 
 
Ausländische Gastgruppen legen ein vergleichbares Ausweisdokument vor. 
 
Die Ausweise/Dienstbücher sind mit dem ausgedruckten und vom Kommandanten unterschriebenen 
Meldebogen bei der Anmeldung vorzulegen. 
 
Der Jugendwart ist für das ordnungsgemäße Ausfüllen verantwortlich. 
 
 
Wettbewerbsbedingungen: 
Für die Durchführung des Wettbewerbes sowie für die Bekleidung der Wettbewerbsteilnehmer gelten 
die aktuellen Richtlinien des CTIF und der Deutschen Jugendfeuerwehr. Diese sind unter 
www.jugendfeuerwehr.de abrufbar. Für ausländische Gäste gilt deren Bekleidungsordnung analog. 
 
 
Anmeldung: 
Das dieser Ausschreibung beigefügte Meldeformular (Excel-Datei) für Bewerbsgruppen ist bis 
spätestens 
 

12. Mai 2023 
 

per E-Mail 
 
zu senden an:
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Bezirksjugendfeuerwehr Niederbayern 
Büroleiter: Thomas Thurnreiter 
Telefon für Rückfragen: 0171/9909756 
thurnreiter@feuerwehr-frg.de 
 
Die Meldung ist, unterschrieben vom Kommandanten, bei der Anmeldung im Büro nochmals 
vorzulegen. 
 
 
Startpläne und Ablauf des Bewerbes: 
Die Startreihenfolge wird vom Wettbewerbsleiter festgelegt. Sie erfolgt in der Reihenfolge der 
Anmeldungen. Die Startpläne mit den Startzeiten werden am Bewerbstag im Bewerbsbüro 
ausgehändigt. Eine Änderung der Startreihenfolge für den Bewerb ist nicht möglich. Nicht pünktliches 
Antreten zum Bewerb führt zur Disqualifikation. 
Ein Pflichttraining findet nicht statt! 
 
Die Parcours stehen für Trainingsläufe nicht zur Verfügung! 
 
Die für den Bewerb benötigten Brusttücher sind von jeder teilnehmenden Jugendfeuerwehr 
selbst mitzubringen. 
 
 
Bewerbsplatz: 
Der Bewerbsplatz wird von den Wertungsrichtern mit Unterstützung durch den Ausrichter hergerichtet, 
die Bewerbsgeräte werden durch die Bezirksjugendfeuerwehr gestellt und sind zu verwenden. Die 
Verwendung von eigenen Geräten bzw. die Manipulation an den Geräten führt zur Disqualifikation. 
 
 
Bewerbsleitung und Wertungsrichter: 
Bewerbsleiter ist der Fachbereichsleiter Wettbewerbe der Bezirksjugendfeuerwehr Manfred Ziegler, er 
wird von der Büroleitung, von den Bahnleitern und Wertungsrichtern unterstützt. Die Bahnleiter sind für 
ihren zugewiesenen Bewerbsteil verantwortlich und entscheiden bei Meinungsverschiedenheiten in 
erster Instanz. 
 
Der Bewerbsleiter steht allen Bahnleitern und Wertungsrichtern vor und ist für den reibungslosen 
Ablauf des gesamten Bewerbes verantwortlich. Rückfragen und Auskünfte über den Bewerb sind nur 
an ihn zu richten. 
 
Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Bewerbsleiter endgültig. Einsprüche gegen die Wer-
tung sind mit Beginn der Siegerehrung nicht mehr möglich und wirkungslos. Videoaufzeichnungen sind 
für Einsprüche nicht zugelassen und werden daher nicht als Beweismittel anerkannt. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Mit der Anmeldung zu diesem Bewerb erkennt die teilnehmende Jugendfeuerwehr 
diese Regelung ausdrücklich an. 
 
 
Siegerehrung/Wertung: 
Die Siegerehrung findet unmittelbar nach Abschluss des Bewerbes statt. Für den Einmarsch auf das 
Sportgelände kann jede Jugendfeuerwehr ein Vereinstaferl mitbringen. Selbstverständlich sollten die 
Jugendfeuerwehrwimpel nicht fehlen. 
 
Für ausländische Gastgruppen wird eine eigene Gästewertung durchgeführt. 
 
Das Bewerbsabzeichen in Silber erhält jede/r Teilnehmer/in, wenn ihre/seine Gruppe im 
Bewerbsdurchgang mindestens 900 Gesamtpunkte erreicht hat. 
 
 



 

 

Das Bewerbsabzeichen in Gold erhält jede/r Teilnehmer/in, wenn ihre/seine Gruppe 
im Bewerbsdurchgang mindestens 960 Gesamtpunkte erreicht hat und bereits im 
Besitz des Abzeichens in Silber ist. 
 
Das Bewerbsabzeichen kann natürlich auch von den ausländischen Gästen erworben 
werden. 
 
Es wird gebeten, auf ordentliche Dienstbekleidung zu achten. 
 
 
Voraussetzung für die Teilnahme: 
Voraussetzung für die Teilnahme am Leistungsbewerb im Jugendwettbewerb des CTIF ist 
die Anerkennung der Wettbewerbsordnung für den internationalen Wettbewerb. 
 
Des Weiteren gelten die zur Durchführung des Bewerbes von der Bezirksjugendfeuerwehr 
Niederbayern erstellten Organisations-, Start- und Zeitpläne, sowie die Anerkennung der 
Wertungsrichter und deren Entscheidungen. 
 
Nichteinhalten der Wettbewerbsordnung, dieser Ausschreibung sowie der Organisations-, 
Start- und Zeitpläne führen zur Disqualifikation. 
 
Mit der Anmeldung erkennt die Jugendfeuerwehr diese Voraussetzungen ausdrücklich an. 
 
 
Versicherung: 
Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren, einschließlich der Jugendfeuerwehr, genießen 
den gesetzlichen Unfallversicherungsschutz, wenn sie als Teilnehmer vom zuständigen 
Kommandanten der Feuerwehr zu dieser Veranstaltung entsandt werden. 
 
Demnach sind die beigefügten Anmeldeformulare auch vom zuständigen Kommandanten 
zu unterzeichnen. 
 
Unfälle jeglicher Art sind sofort dem verantwortlichen Betreuer und dem Bewerbsleiter zu 
melden. 
 
Diese Meldung ersetzt nicht die Unfallmeldung an den KUVB über die zuständige 
Kommune. 
Für ausländische Gastgruppen gelten die Regelungen ihres Heimatlandes entsprechend. 
 
 
Wir freuen uns auf Euch und eine zahlreiche Beteiligung. 
 
 
 
Vilshofen, den 06.04.2023 
 
Bezirksjugendfeuerwehr Niederbayern 
im BFV Niederbayern e.V. 
 
 
gez. 
Robert Anzenberger 
Bezirksjugendfeuerwehrwart 


